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Einundsechzigste Tagung 
Tagesordnungspunkt 60 a) 

Resolution der Generalversammlung 

[auf Grund des Berichts des Dritten Ausschusses (A/61/437 und Corr.1)] 

  61/141. Umsetzung der Ergebnisse des Weltgipfels für soziale Entwick-
lung und der vierundzwanzigsten Sondertagung der General-
versammlung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf den Weltgipfel für soziale Entwicklung, der vom 6. bis 12. März 
1995 in Kopenhagen abgehalten wurde, und auf die vierundzwanzigste Sondertagung der 
Generalversammlung „Weltgipfel für soziale Entwicklung und der Weg danach: Soziale 
Entwicklung für alle in einer zunehmend globalen Welt“, die vom 26. Juni bis 1. Juli 2000 
in Genf stattfand, 

 bekräftigend, dass die Kopenhagener Erklärung über soziale Entwicklung und das Ak-
tionsprogramm1 und die von der Generalversammlung auf ihrer vierundzwanzigsten Son-
dertagung verabschiedeten Weiteren Initiativen für die soziale Entwicklung2 sowie ein kon-
tinuierlicher weltweiter Dialog über Fragen der sozialen Entwicklung den grundlegenden 
Rahmen für die Förderung der sozialen Entwicklung für alle auf nationaler und internatio-
naler Ebene bilden, 

 unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen3 und die darin 
enthaltenen Entwicklungsziele sowie auf die auf den großen Gipfeltreffen, Konferenzen und 
Sondertagungen der Vereinten Nationen eingegangenen Verpflichtungen, einschließlich der 
auf dem Weltgipfel 2005 eingegangenen Verpflichtungen4, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 60/209 vom 22. Dezember 2005 über die 
Durchführung der ersten Dekade der Vereinten Nationen für die Beseitigung der Armut 
(1997-2006), 

_______________ 
1 Report of the World Summit for Social Development, Copenhagen, 6–12 March 1995 (United Nations pub-
lication, Sales No. E.96.IV.8), Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II. In Deutsch verfügbar unter 
http://www.un.org/Depts/german/wirtsozentw/socsum/socsum1.htm.  
2 Resolution S-24/2, Anlage.  
3 Siehe Resolution 55/2.  
4 Siehe Resolution 60/1.  
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 ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 57/270 B vom 23. Juni 2003 über die inte-
grierte und koordinierte Umsetzung und Weiterverfolgung der Ergebnisse der großen Kon-
ferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und Sozialbereich,  

 betonend, dass die Rolle der Kommission für soziale Entwicklung bei der Weiterver-
folgung und Überprüfung des Weltgipfels für soziale Entwicklung und der Ergebnisse der 
vierundzwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung gestärkt werden muss, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs5; 

 2. begrüßt es, dass die Regierungen erneut ihren Willen und ihre Entschlossenheit 
zur weiteren Umsetzung der Kopenhagener Erklärung über soziale Entwicklung und des 
Aktionsprogramms1 bekräftigt haben, insbesondere zur Beseitigung der Armut, zur Förde-
rung einer produktiven Vollbeschäftigung und zur Förderung der sozialen Integration mit 
dem Ziel, stabile, sichere und gerechte Gesellschaften für alle Menschen zu schaffen;  

 3. erkennt an, dass die Erfüllung der in Kopenhagen eingegangenen Verpflichtun-
gen und die Erreichung der international vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der 
Millenniums-Entwicklungsziele, sich gegenseitig verstärken und dass die in Kopenhagen 
eingegangenen Verpflichtungen für einen kohärenten, auf den Menschen ausgerichteten 
Entwicklungsansatz von entscheidender Bedeutung sind;  

 4. bekräftigt, dass der Kommission für soziale Entwicklung auch weiterhin die 
Hauptverantwortung für die Weiterverfolgung und Überprüfung des Weltgipfels für soziale 
Entwicklung und der Ergebnisse der vierundzwanzigsten Sondertagung der Generalver-
sammlung zukommt und dass sie als Hauptforum der Vereinten Nationen für einen intensi-
veren weltweiten Dialog über Fragen der sozialen Entwicklung fungiert, und fordert die 
Mitgliedstaaten, die zuständigen Sonderorganisationen, Fonds und Programme des Systems 
der Vereinten Nationen und die Zivilgesellschaft auf, die Arbeit der Kommission verstärkt 
zu unterstützen;  

 5. ist sich dessen bewusst, dass das auf dem Weltgipfel für soziale Entwicklung 
und der vierundzwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung bekräftigte umfassen-
de Konzept der sozialen Entwicklung bei der Politikgestaltung auf nationaler und interna-
tionaler Ebene abgeschwächt wurde und dass die Armutsbeseitigung zwar ein zentraler Be-
standteil der Entwicklungspolitik und des entwicklungspolitischen Diskurses ist, dass aber 
den weiteren auf dem Gipfel vereinbarten Verpflichtungen mehr Aufmerksamkeit zuteil 
werden sollte, insbesondere denjenigen betreffend Beschäftigung und soziale Integration, 
die ebenfalls durch eine allgemeine Trennung der Sozialpolitik von der Wirtschaftspolitik 
beeinträchtigt wurden; 

 6. erkennt an, dass die nach dem Weltgipfel für soziale Entwicklung eingeleitete 
erste Dekade der Vereinten Nationen für die Beseitigung der Armut (1997-2006) die langfri-
stige Vision für nachhaltige und abgestimmte nationale und internationale Maßnahmen zur 
Beseitigung der Armut vorgab, und stellt fest, dass die Erfüllung der von den Regierungen 
eingegangenen Verpflichtungen im Verlauf der Dekade hinter den Erwartungen zurückblieb; 

 7. hebt hervor, dass die großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Na-
tionen, einschließlich des Millenniums-Gipfels und des Weltgipfels 2005, den Vorrang und 
die Dringlichkeit der Armutsbeseitigung im Rahmen der Entwicklungsagenda der Vereinten 
Nationen bekräftigt haben;  

_______________ 
5 A/61/99. 
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 8. hebt außerdem hervor, dass die Maßnahmen zur Armutsbeseitigung an den tie-
feren und strukturellen Ursachen und Ausprägungen der Armut ansetzen sollen und dass die 
Aspekte der Gerechtigkeit und der Verringerung der Ungleichheit in diese Maßnahmen ein-
bezogen werden müssen;  

 9. betont, dass ein förderliches Umfeld eine entscheidende Voraussetzung für die 
Verwirklichung von Gerechtigkeit und sozialer Entwicklung ist, dass angesichts dessen, 
dass Wirtschaftswachstum unverzichtbar ist, tief verwurzelte Ungleichheit und Marginali-
sierung ein Hindernis für das umfassende und dauerhafte Wachstum darstellen, das für eine 
nachhaltige, niemanden ausschließende und den Menschen in den Mittelpunkt stellende 
Entwicklung notwendig ist, und erkennt an, dass zwischen Maßnahmen zur Erzielung von 
Wachstum und Maßnahmen zur Erzielung wirtschaftlicher und sozialer Gerechtigkeit  ein 
Gleichgewicht hergestellt sowie sichergestellt werden muss, dass sie einander ergänzen, 
damit die Armut insgesamt wirksam verringert werden kann; 

 10. betont außerdem, dass die zur Beseitigung der Armut konzipierten Politiken und 
Programme konkrete Maßnahmen zur Förderung der sozialen Integration umfassen sollen, 
einschließlich solcher, die marginalisierten sozioökonomischen Sektoren und Gruppen 
Chancengleichheit und gleichen Zugang zu sozialem Schutz gewähren; 

 11. bekräftigt, dass die Politik der sozialen Integration danach streben soll, Un-
gleichheiten zu verringern, den Zugang zu sozialen Grunddiensten, Bildung für alle und Ge-
sundheitsversorgung zu fördern, die Teilhabe und Integration gesellschaftlicher Gruppen, 
insbesondere der Jugendlichen, älteren Menschen und Menschen mit Behinderungen, zu er-
höhen und die Herausforderungen zu bewältigen, die sich der sozialen Entwicklung durch 
die Globalisierung und durch marktgeleitete Reformen entgegenstellen, damit alle Men-
schen in allen Ländern Nutzen aus der Globalisierung ziehen können;  

 12. ist sich dessen bewusst, dass die Achtung aller Menschenrechte und Grundfrei-
heiten gefördert werden muss, um den drängendsten sozialen Bedürfnissen der in Armut le-
benden Menschen gerecht zu werden, namentlich durch die Konzipierung und Entwicklung 
geeigneter Mechanismen zur Stärkung und Festigung demokratischer Institutionen und ei-
ner ebensolchen Regierungs- und Verwaltungsführung; 

 13. bekräftigt die Verpflichtung, durch die Beseitigung fortbestehender Barrieren 
die Ermächtigung der Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter zu verwirklichen und 
die Politiken und Programme zu stärken, die darauf gerichtet sind, die volle Teilhabe der 
Frauen als gleichberechtigte Partner in allen Bereichen des politischen, wirtschaftlichen, so-
zialen und kulturellen Lebens zu verbessern, zu gewährleisten und auszuweiten, und ihren 
Zugang zu allen Ressourcen, die für die uneingeschränkte Wahrnehmung aller ihrer Men-
schenrechte und Grundfreiheiten erforderlich sind, zu verbessern; 

 14. begrüßt die auf dem Tagungsteil auf hoher Ebene der Arbeitstagung 2006 des 
Wirtschafts- und Sozialrats verabschiedete Ministererklärung „Schaffung eines förderlichen 
Umfelds auf nationaler und internationaler Ebene zur Herbeiführung einer produktiven 
Vollbeschäftigung und menschenwürdiger Arbeit für alle und Auswirkungen auf die nach-
haltige Entwicklung“6;  

 15. bekräftigt, dass es dringend erforderlich ist, auf nationaler und internationaler 
Ebene ein Umfeld zu schaffen, das die Herbeiführung einer produktiven Vollbeschäftigung 
und menschenwürdiger Arbeit für alle als Grundlage einer nachhaltigen Entwicklung be-
günstigt, und dass ein Umfeld, das Investitionen, Wachstum und Unternehmertum unter-
_______________ 
6 Siehe A/61/3, Kap. III, Ziff. 50. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Official Records of the General 
Assembly, Sixty-first Session, Supplement No. 3. 
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stützt, eine wesentliche Voraussetzung für die Schaffung neuer Arbeitsplätze ist, und bekräf-
tigt außerdem, dass die Beseitigung von Hunger und Armut, die Verbesserung des wirt-
schaftlichen und sozialen Wohlergehens für alle, die Herbeiführung eines dauerhaften Wirt-
schaftswachstums und einer nachhaltigen Entwicklung in allen Ländern und eine nieman-
den ausschließende und ausgewogene Globalisierung nur dann möglich sind, wenn Män-
nern und Frauen die Chance geboten wird, eine produktive Arbeit unter freiheitlichen, ge-
rechten, sicheren und menschenwürdigen Bedingungen zu erhalten; 

 16. bekräftigt außerdem die Verpflichtung auf eine Beschäftigungspolitik, die eine 
produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle unter gerechten, glei-
chen, sicheren und würdigen Bedingungen fördert, und bekräftigt ferner, dass die Schaffung 
von Arbeitsplätzen in die makroökonomische Politik einbezogen werden soll;  

 17. bekräftigt ferner die auf dem Weltgipfel 2005 unter dem Punkt „Deckung der 
besonderen Bedürfnisse Afrikas“ eingegangenen Verpflichtungen7, unterstreicht die Auffor-
derung des Wirtschafts- und Sozialrats zu stärkerer Koordinierung innerhalb des Systems 
der Vereinten Nationen sowie die aktuellen Anstrengungen zur Harmonisierung der laufen-
den Initiativen zu Gunsten Afrikas und ersucht die Kommission für soziale Entwicklung, in 
ihrer Arbeit den sozialen Dimensionen der Neuen Partnerschaft für die Entwicklung Afri-
kas8 auch weiterhin den gebührenden Stellenwert einzuräumen; 

 18. bekräftigt, dass jedes Land die Hauptverantwortung für seine eigene wirtschaft-
liche und soziale Entwicklung trägt und dass die Rolle der nationalen Politiken und Ent-
wicklungsstrategien nicht genug betont werden kann, und unterstreicht, wie wichtig es ist, 
wirksame Maßnahmen zu verabschieden, darunter nach Bedarf auch neue Finanzmecha-
nismen, um die Anstrengungen der Entwicklungsländer zur Herbeiführung eines dauerhaf-
ten Wirtschaftswachstums und einer nachhaltigen Entwicklung, zur Beseitigung der Armut 
und zur Stärkung ihrer demokratischen Systeme zu unterstützen;  

 19. bekräftigt in diesem Zusammenhang außerdem, dass der internationalen Zu-
sammenarbeit eine wesentliche Rolle zukommt, wenn es darum geht, die Entwicklungslän-
der, namentlich die am wenigsten entwickelten Länder, bei der Stärkung ihrer personellen, 
institutionellen und technologischen Kapazitäten zu unterstützen; 

 20. betont, dass die internationale Gemeinschaft sich verstärkt darum bemühen 
muss, durch die Erweiterung des Marktzugangs für Entwicklungsländer, Technologietrans-
fer unter gegenseitig vereinbarten Bedingungen, die Gewährung von Finanzhilfe und eine 
umfassende Lösung des Problems der Auslandsverschuldung ein für die soziale Entwick-
lung und die Armutsbeseitigung förderliches Umfeld zu schaffen; 

 21. erkennt an, dass gute Regierungsführung und Ordnungspolitik und Rechtsstaat-
lichkeit auf nationaler und internationaler Ebene unerlässlich sind, um ein dauerhaftes Wirt-
schaftswachstum und eine nachhaltige Entwicklung herbeizuführen und Armut und Hunger 
zu beseitigen.  

 22. fordert die entwickelten Länder, sofern sie es noch nicht getan haben, nach-
drücklich auf, konkrete Anstrengungen zu unternehmen, um das Ziel der Bereitstellung von 
0,7 Prozent ihres Bruttosozialprodukts für die öffentliche Entwicklungshilfe für Entwick-
lungsländer und von 0,15 bis 0,2 Prozent ihres Bruttosozialprodukts für die am wenigsten 
entwickelten Länder zu erreichen, und ermutigt die Entwicklungsländer, auf den erzielten 

_______________ 
7 Siehe Resolution 60/1, Ziff. 68. 
8 A/57/304, Anlage. 
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Fortschritten aufzubauen, um sicherzustellen, dass die öffentliche Entwicklungshilfe effek-
tiv eingesetzt wird, um die Entwicklungsziele und -zielvorgaben erreichen zu helfen; 

 23. begrüßt es, dass Gruppen von Mitgliedstaaten als Beitrag zur Mobilisierung von 
Ressourcen für die soziale Entwicklung freiwillige Initiativen ergriffen haben, die sich auf 
innovative Finanzierungsmechanismen stützen, einschließlich derjenigen, die darauf gerich-
tet sind, den Entwicklungsländern auf dauerhafter und berechenbarer Grundlage breiteren 
Zugang zu erschwinglichen Medikamenten zu verschaffen, wie etwa die Internationale Fa-
zilität zum Kauf von Medikamenten (UNITAID) sowie andere Initiativen, wie etwa die In-
ternationale Finanzfazilität für Immunisierungen, und nimmt Kenntnis von der New Yorker 
Erklärung vom 20. September 2004, mit der die Initiative „Aktion gegen Hunger und Ar-
mut“ eingeleitet und darauf verwiesen wurde, dass dringend die erforderlichen Mittel auf-
gebracht werden müssen, um die Millenniums-Entwicklungsziele erreichen zu helfen und 
die Auslandshilfe zu ergänzen und ihre langfristige Stabilität und Berechenbarkeit zu ge-
währleisten; 

 24. bekräftigt, dass soziale Entwicklung die aktive Einbeziehung aller Akteure in 
den Entwicklungsprozess erfordert, einschließlich der Organisationen der Zivilgesellschaft, 
der Unternehmen und der Kleinbetriebe, und dass Partnerschaften zwischen allen maßgebli-
chen Akteuren immer mehr ein Teil der nationalen und internationalen Zusammenarbeit im 
Dienste der sozialen Entwicklung werden, und bekräftigt außerdem, dass innerhalb von 
Ländern die Partnerschaften zwischen der Regierung, der Zivilgesellschaft und dem Privat-
sektor wirksam zur Erreichung der sozialen Entwicklungsziele beitragen können;  

 25. unterstreicht die Verantwortung des Privatsektors auf nationaler wie auf interna-
tionaler Ebene, einschließlich Kleinbetrieben, Großunternehmen und transnationaler Unter-
nehmen, und zwar nicht nur hinsichtlich der wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkun-
gen ihrer Tätigkeiten, sondern auch hinsichtlich deren Auswirkungen auf die Entwicklung, 
die Gesellschaft, die Gleichstellung der Geschlechter und die Umwelt, sowie hinsichtlich 
ihrer Verpflichtungen gegenüber ihren Arbeitnehmern und ihres Beitrags zur Herbeiführung 
einer nachhaltigen Entwicklung, einschließlich sozialer Entwicklung, und betont, dass es 
geboten ist, konkrete Maßnahmen in Bezug auf die unternehmerische Verantwortung und 
Rechenschaftspflicht zu ergreifen, namentlich unter Beteiligung aller maßgeblichen Interes-
senträger, um unter anderem Korruption zu verhüten oder strafrechtlich zu verfolgen; 

 26. bittet den Generalsekretär, den Wirtschafts- und Sozialrat, die Regionalkommis-
sionen, die zuständigen Sonderorganisationen, Fonds und Programme des Systems der Ver-
einten Nationen und andere zwischenstaatliche Foren, im Rahmen ihres jeweiligen Mandats 
die in Kopenhagen eingegangenen Verpflichtungen und die Erklärung über den zehnten Jah-
restag des Weltgipfels für soziale Entwicklung9 weiter in ihre Arbeitsprogramme zu inte-
grieren und ihnen Vorrang einzuräumen, weiter aktiv an ihrer Weiterverfolgung mitzuwir-
ken und die Erfüllung dieser Verpflichtungen und Zusagen zu überwachen;  

 27. beschließt, den Unterpunkt „Umsetzung der Ergebnisse des Weltgipfels für so-
ziale Entwicklung und der vierundzwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung“ in 
die vorläufige Tagesordnung ihrer zweiundsechzigsten Tagung aufzunehmen, und ersucht 
den Generalsekretär, der Versammlung auf der genannten Tagung einen Bericht über diese 
Frage vorzulegen. 

81. Plenarsitzung 
19. Dezember 2006 

_______________ 
9 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005, Supplement No. 6 (E/2005/26), Kap. I, 
Abschn. A; siehe auch Beschluss 2005/234 des Wirtschafts- und Sozialrats. 


